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für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 
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Beschluss vom 27. Juli 2022 
 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. ……   

                   - Antragsteller - 
 
 

2. …. 
                   - Beteiligte Ziffer 2 - 

 
 
 
 
Die Anträge des Dienstgebers werden zurückgewiesen.  
 

 

Gründe 
 

 

I. 
 
Die Beteiligten streiten um die korrekte Eingruppierung nach der Umgruppierung der Dienst-
nehmerin ….. Die Dienstnehmerin …… ist in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Frau ……. hat 
einen Antrag auf Höhergruppierung nach der neuen Entgeltordnung fristgemäß gestellt. Sie 
wurde am 11. Mai 2015 als Koordinatorin bei …… eingestellt. Die Projektleitung von …… ist 
im Juni 2016 ausgeschieden. Eine Projektleitung wurde bei ...... nicht erneut eingesetzt.  
 
Der Dienstgeber hat eine Stellenbeschreibung mit dem Datum des 1. Februar 2021 für die 
Dienstnehmerin vorgelegt.  
 
  



 
Aus dieser ergibt sich, dass Ziel der Vermittlungsstelle die Vermittlung von osteuropäischen 
Vermittlungskräften in Haushalte unter Einhaltung arbeitsrechtlicher und sozialer Rahmenbe-
dingungen sei. 
 
Es gebe eine ständige Weiterentwicklung und einen Ausbau des Vermittlungsdienstes von 
….., auch hinsichtlich von Qualität und Arbeitsprozessen sowie Neukundenakquise und Um-
satzsteigerung.  
 
Des Weiteren geht es um die Beratung und Vermittlung osteuropäischer Betreuungskräfte.  
 
In der vorgelegten Stellenbeschreibung nimmt die Dienstnehmerin  25 % Aufgaben der 
Teamkoordination bei ...... wahr, unter anderem die ständige Weiterbildung und den Ausbau 
des Vermittlungsdienstes von ...... und eine Verbesserung der Qualität des Arbeitsprozesses. 
Zu 20 % geht es um Kundenbetreuung und Beratung sowie Kundengewinnung.  
 
Zu 35 % sieht die Stellenbeschreibung einer Verwaltungstätigkeit vor, das Erstellen von Ar-
beitsverträgen sowie notwendige Arbeitgeber- und Arbeitnehmerunterlagen sowie die Hilfe-
stellung bei Vertragskündigungen.  

 
Weitere 5 % beschäftigen sich mit dem Beschwerde- und Reklamationsmanagement. Wei-
tere 10 % beschäftigen sich mit der Öffentlichkeitsarbeit und weitere 5 % mit dem Recruiting- 
und Bewerbungsmanagement. 

 
Verlangt für die Stelle wird eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium in einem rele-
vanten Bereich wie der Pflege und Betreuung von Menschen mit Pflegebedarf, Pflegema-
nagement oder Altenpflegeausbildung.  
 
Als Berufserfahrung werden vorgesehen je einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse in der 
deutschen Pflegesystematik und den Krankheitsbildern von älteren Menschen. 
 
Der Dienstgeber erklärt, die Dienstnehmerin ….. sei mit der Entgeltgruppe 8 korrekt vergütet. 
Sie befinde sich seit dem 17. November 2018 in Elternzeit und habe ihre Aufgabe bislang 
noch nicht erfasst.  

 
Zuvor sei sie im Urlaub sowie im Mutterschutz gewesen. Es gebe daher keine Grundlage für 
eine Neubewertung. Es liege aktuell kein Grund für eine Umgruppierung vor.  

 
Sie habe des Weiteren keine Liste ihrer Tätigkeiten abgegeben. Erst später im Jahresverlauf 
2019 sei ein klärendes Gespräch vorgesehen gewesen.  

 
Der Dienstgeber beantragt festzustellen,  
 

dass der Mitarbeitervertretung kein Mitbestimmungsrecht zusteht; 
 
hilfsweise  
 

die beantragte Umgruppierung und Eingruppierung in die Entgeltgruppe 8 zu erset-
zen.  
 
 

  



 
Die Mitarbeitervertretung beantragt,  
 

sämtliche Anträge abzuweisen.  
 
 
Die Mitarbeitervertretung führt aus, der Vorstand habe auch auf Nachfragen der Mitarbeiter-
vertretung erklärt, dass Frau ….. die Innenministerin des Projektes sei, das heißt sie sei 
selbstständig zuständig für den Verlauf des Projektes und eine anderer Kollegin sei die 
„quasi“ Außenministerin. 

 
Diese Außenministerin ist jedoch im ersten Quartal 2018 bereits ausgeschieden. Frau ...... 
als Koordinatorin habe das Projekt ab April selbstständig geführt und vertreten bis sie in den 
Mutterschutz und anschließend in die Elternzeit seit Mitte Juni 2018 gegangen sei.  

 
Sie habe das Projekt allein weitergeführt. Sie habe Vorträge bzw. Präsentationen für das 
Projekt bei verschiedenen Trägern, um Kooperationspartner zu gewinnen, vorbereitet, ent-
sprechend angepasst und gehalten. Ab Anfang Mai sei eine neue Kollegin mit 50 % befristet 
für ein Jahr eingestellt worden.  
 
Diese habe Frau ...... vertreten sollen, diese sei in die Entgeltgruppe 9 b eingruppiert. Frau 
...... erfülle daher den Anspruch an die Denkleistung, der eine höhere Eingruppierung vo-
raussetzt.  
 
Als Koordinatorin des Projektes habe sie Abwägungsprozesse zu leisten, die unterschiedli-
chen Informationen zu verknüpfen, untereinander abzuwägen und zu einer Entscheidung zu 
kommen, die mindestens 50 % ihrer Arbeitszeit darstelle, was sie selbstständig leiste. Daher 
sei die Entgeltgruppe 9 a die korrekte Eingruppierung.  
 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten Be-
zug genommen.  

 
 

II. 
 
Der zulässige Antrag ist unbegründet hinsichtlich des Hauptantrages und ebenso unbegrün-
det hinsichtlich des Zustimmungsersetzungsantrages.  
 
1. Der Mitarbeitervertretung steht ein Mitbestimmungsrecht zu. Die neue Entgeltordnung 

zum TVöD für den Bereich des VKA ist für die AVR.Württemberg übernommen worden. 
Zu dem Zeitpunkt gab es weder im unmittelbaren Anwendungsbereich des TVöD.VKA, 
noch im Rahmen der AVR.Württemberg eine eigene Entgeltordnung, auf die bei der Ein-
gruppierung hätte Bezug genommen werden können. 
 
§ 29 AVR.Württemberg/II sieht vor, das für übergeleitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ab dem 1. Januar 2017 für die Eingruppierung die Entgeltordnung gilt.  
 
Gemäß § 29 a Absatz 1 soll die Überleitung unter Beibehaltung der bisherigen Entgelt-
gruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit erfolgen. Eine Überprü-
fung und Neufeststellung der Eingruppierungen wird aufgrund der Überleitung in die Ent-
geltgruppen zu den AVR.Württemberg nicht stattfinden. 
 

  



 
Es besteht jedoch ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung, dies gemäß § 42 c 
MVG.Württemberg. Die Kammer nimmt Bezug auf den Beschluss des Bundesarbeitsge-
richtes vom 22. April 2009 (4 ABR 14/08; veröffentlicht bei: NZA 2009, 287 ff.).  
 
Danach handelt es sich bei der Überleitung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gemäß §§ 3 bis 7 TV-Ü.VKA in das Entgeltsystem des TVöD um einen Akt der Rechtsan-
wendung. Es handelt sich um eine Umgruppierung gemäß § 99 BetrVG respektive § 42 c 
MVG.Württemberg.  
 
Ein Mitbeurteilungsrecht des Betriebsrates bzw. der Mitarbeitervertretung besteht.  

 
Es handelt sich bei der Überleitung in eine neue Vergütungsordnung bezogen auf den 
einzelnen Arbeitnehmer/Dienstnehmer um einen ersten Schritt des Aktes einer Rechtsan-
wendung. 
 
Hierbei greift ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung in Sinne von § 42 c 
MVG.Württemberg.  
 
Insofern war festzustellen, dass der Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht zu-
steht.  
 

2. Hinsichtlich der Zustimmungsverweigerung ist weiter festzustellen, dass ein Zustim-
mungsverweigerungsgrund gegeben ist.  
 
Die vorgesehene Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 erscheint als nicht sachgerecht.  
 
Die Eingruppierung in den Einrichtungen der Diakonie Württemberg erfolgt gemäß den 
übertragenden Tätigkeiten gemäß den entsprechenden Entgeltgruppen. Es erfolgt die 
Eingruppierung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in die Entgeltgruppe, deren 
Tätigkeitsmerkmale erfüllt sind und die der Tätigkeit das Gepräge geben. Gepräge be-
deutet, dass die entsprechende Tätigkeit unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsvertra-
ges sein muss. Entscheidend ist die konkrete Tätigkeit, der Dienstnehmerin bzw. des 
Dienstnehmers.  
 
Die Entgeltgruppe 9 a verlangt als Tätigkeitsbeschreibungsmerkmale, gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen, dies also von mehr als 50 % 
der Tätigkeit.  
 
Bereits aus der vorgelegten Stellenbeschreibung des Dienstgebers ergibt sich aus Sicht 
der Kammer ein entsprechender Hinweis auf eine starke Selbstständigkeit der Tätigkeit.  
 
Die Dienstgeberseite konnte nicht vortragen, wann und wie genau eventuelle Vorgesetzte 
der Dienstnehmerin aktiv auf den Arbeitsprozess im Wege des Direktionsrechtes der 
Dienstnehmerin einwirken. Hinsichtlich der vorgetragenen Tätigkeiten, zum Beispiel der 
ständigen Weiterbildung und des Ausbaus des Vermittlungsdienstes von ...... und der 
Qualität der Arbeitsprozesse, kann von der erkennenden Kammer nicht darauf geschlos-
sen werden, dass dies alles unter fachlicher Anleitung geschieht. Die Kammer geht hier 
vielmehr von einer selbstständigen Erbringung der Arbeit und Denkleistung aus. Gleiches 
gilt ebenso für die Kundenbetreuung und -beratung sowie Kundenneugewinnung. Die 
hier von der Dienstnehmerin durchzuführende mündliche und schriftliche Beratung zum 
Thema legale Anstellung, Arbeitsrecht sowie sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
ist keine einfache Tätigkeit und keine Tätigkeit, die rein nach Vorgabe abgearbeitet wer-
den kann.  
 

  



 
Auch hinsichtlich der dazu stattzufindenden Qualifizierungsbedarfsanalyse sowie der Be-
gleitung und Unterstützung von Arbeitnehmern während des Einsatzes, geht die Kammer 
von einer selbstständigen Tätigkeit der Dienstnehmerin aus.  
 
Das vom Dienstgeber als Verwaltungstätigkeit bezeichnete Tätigwerden mit 35 % sieht 
eine (selbstständige) Erstellung von Arbeitsverträgen sowie erforderlichen Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerunterlagen vor, ebenso die Hilfestellung bei Vertragskündigungen und 
das Kontrollieren von Abläufen bei den Behörden. Auch hier sieht die Kammer eine über-
wiegend selbstständige Tätigkeit der Dienstnehmerin gegeben.  
 
Nach Aussage der Mitarbeitervertretung - vom Dienstgeber hinsichtlich Teilaussage eins 
unwidersprochen - hat seit April 2018 die Dienstnehmerin ...... die Aufgabe des Projektes 
weitgehend allein und damit auch weitgehend selbstständig erfüllt. Die Verantwortung 
und den Überblick von ...... trug Frau Darchiashvili.  
 
Nur kurz kam für eine telefonische zusätzliche Unterstützung und Beratung die Dienst-
nehmerin ........ hinzu, Frau ...... hat ausschließlich die externe Kommunikation und Netz-
werkpflege übernommen.  
 
Im September 2020 wurde sodann durch den Dienstgeber mitgeteilt, dass Frau ...... für 
die Koordination des Teams zuständig sei und dieses zu überwachen habe. Auch aus 
dieser Führungskraftposition heraus ergibt sich für die erkennende Kammer eine selbst-
ständige Tätigkeit der Dienstnehmerin.  
 
Nach Einschätzungen der Kammer könnten möglicherweise bis zu 35 % der Tätigkeit ge-
mäß Entgeltgruppe 8 einschlägig sein, mindestens aber mit 51 % die Entgeltgruppe 9 a 
ausgewiesen werden.  

 
Das Kirchengericht geht daher davon aus, dass die vorgesehene Eingruppierung auf-
grund der Tätigkeit der Dienstnehmerin in die Entgeltgruppe 8 nicht sachgerecht ist.  
 
Die erfolgte Mitarbeitervertretungsverweigerung war daher nicht zu ersetzen.  
 
 
Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung.  

 
  



 

III. 
 
Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Absatz 9 MVG.Württemberg nicht zu ergehen.  
 
 
 
 

 
Daniel Obst 

Vorsitzender Richter am Kirchengericht 
 

 
 
 
 
Hannelore Zinßer         Monika Strobach 
Besitzende Richterin         Besitzende Richterin 
 
 
 
 
 


